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Entscheidung der Kommission
vom 25/07/1997

zur Verweisung der Sache Nr. IV/M.932 - SEHB/VIAG/PE-BEWAG
an die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland

gemäß Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates

(Sache Nr. IV/M.932 - SEHB/VIAG/PE-BEWAG)

(Nur der deutsche Text ist verbindlich)

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21. Dezember 1989 über die
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen(1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 3 (b),

im Hinblick auf die Anmeldung vom 11. Juni 1997 durch die Southern Energy Holding
Beteiligungsgesellschaft mbH, die VIAG AG und die PreussenElektra AG gemäß Artikel 4 der
oben genannten Verordnung des Rates,

im Hinblick auf das Schreiben des Bundeskartellamts vom 30. Juni 1997,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1. Am 11. Juni 1997 haben die Southern Energy Holding Beteiligungsgesellschaft mbH
(Southern), die VIAG AG (VIAG) und die PreussenElektra AG (PE) den Erwerb der
                                                
(1) Abl. Nr. L 395 vom 30.12.1989, S. 1 (Berichtigung: Abl. Nr. L 257 vom 21.9.1990, S. 13).

FUSIONSVERFAHREN
ARTIKEL 9 ENTSCHEIDUNG

In der veröffentlichten Version dieser Entscheidung
wurden bestimmte Informationen gem. Art. 17 (2)
der Ratsverordnung (EWG) Nr. 4064/89 über die
Nichtveröffentlichung von Geschäftsgeheimnissen
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gemeinsamen Kontrolle an der Berliner Kraft- und Licht (BEWAG) Aktiengesellschaft
(BEWAG) angemeldet.

2. Um die volle Wirksamkeit jeder späteren Entscheidung zu gewährleisten, hat die
Kommission am 2. Juli 1997 beschlossen, daß der Vollzug des Zusammenschlusses bis
zum Erlaß einer endgültigen Entscheidung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
von Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 18 Absatz 2 der Fusionskontrollverordnung ausgesetzt
bleibt.

3. Am 30. Juni 1997 hat das Bundeskartellamt der Kommission gemäß Artikel 9 Absatz 2 der
Fusionskontrollverordnung mittgeteilt, daß der Zusammenschluß die beherrschende
Stellung der Märkische Energieversorgung AG (MEVAG) und der Oder-Spree
Energieversorgung AG (OSE) als Konzerngesellschaften der PE bei der
Stromweiterverteilung und Stromletztversorgung in ihren regionalen Versorgungsgebieten
sowie die beherrschende Stellung von BEWAG in Berlin bei der Stromversorgung zu
verstärken drohe. Diese Mitteilung ist innerhalb der drei wöchigen Frist von Artikel 9 Abs.
2 erfolgt.

I. DIE PARTEIEN

4. Southern ist die für Deutschland gegründete Tochtergesellschaft des amerikanischen
Southern-Konzerns mit Sitz in Atlanta, Georgia/USA. Dieser hat sich aus einem lokalen
Stromversorgungsunternehmen im Südwesten der USA zum größten Stromproduzenten
des Landes entwickelt. Southern ist bereits im Vereinigten Königreich tätig, in
Deutschland ist der Southern-Konzern bislang nicht tätig gewesen.

5. Die VIAG ist in den Bereichen Energie, Chemie, Verpackung, Logistik und
Telekommunikation tätig. Die Tätigkeit im Bereich Energie beschränkt sich im
wesentlichen auf die Beteiligung in Höhe von 97,1 % an der Bayernwerk AG
(Bayernwerk). Bayernwerk ist eines der neun deutschen überregionalen
Verbundunternehmen und direkt oder über Tochtergesellschaften auf allen Stufen der
Stromversorgung vor allem im Freistaat Bayern und bei der Stromletztversorgung über die
TEAG (Thüringer Energie AG) auch in Thüringen tätig. Während Bayernwerk den für die
bayrischen Weiterverteilungsunternehmen benötigten Strom aus eigenen Kraftwerken
liefert, bezieht die TEAG ihren Strom im wesentlichen von dem ostdeutschen
Stromverbundunternehmen Vereinigte Energiewerke AG (VEAG), an dem Bayernwerk zu
22,5 % beteiligt ist

6. PE ist ein Konzernunternehmen der VEBA AG, die in den Bereichen Energie, Chemie, Öl,
Handel, Dienstleistungen und Kommunikation tätig ist. PE selbst ist schwerpunktmäßig in
der Stromerzeugung und- verteilung tätig. Sie ist nach der RWE Energie AG (RWE) das
zweitgrößte deutsche Verbundunternehmen. Ihr Versorgungsgebiet umfaßt große Teile der
Bundesländer Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen und Hessen. Über Konzern-
und Beteiligungsgesellschaften ist PE mittelbar auch bei der Stromletztversorgung in
Deutschland tätig. Sie hält u.a. 51 % der Anteile an dem brandenburgischen
Stromregionalversorgungsunternehmen MEVAG, dessen Versorgungsgebiet den
westlichen Teil des Versorgungsgebietes von BEWAG umschließt. An dem zweiten
brandenburgischen Stromregionalversorgungsunternehmen OSE, dessen
Versorgungsgebiet den östlichen Teil des Versorgungsgebietes der BEWAG umschließt,
sind PE mit 45,9 % und RWE mit 5,1 % beteiligt. PE und RWE haben ihre Beteiligungen
an OSE in die Gesellschaft für Energiebeteiligungen eingebracht und kontrollieren OSE
gemeinsam. MEVAG und OSE betreiben in ihren Versorgungsgebieten die



3

Stromletztversorgung und beliefern Stadtwerke. Sie beziehen ihren Strom im
wesentlichen von VEAG, an der PE zu 26,5 % beteiligt ist.

7. BEWAG ist ein integriertes Stromerzeugungs- und Verteilungsunternehmen. Sie gehört
ebenfalls zu den neun großen an das deutsche und europäische Stromverbundnetz
angeschlossenen Verbundunternehmen. Sie betreibt auf der Grundlage eines mit dem Land
Berlin abgeschlossenen Konzessionsvertrages exklusiv die öffentliche
Stromletztversorgung im Gebiet des Landes Berlin. Ihren Strombedarf deckt sie zu knapp
drei Viertel (74 %) aus eigenen Kraftwerken. Der restliche Strombedarf wird im
wesentlichen durch Bezüge von VEAG, an der BEWAG mittelbar zu 6,25 % beteiligt ist,
und PE gedeckt.

II. DAS VORHABEN

8. Southern, VIAG und PE beabsichtigen 50,8 % der Kapitalanteile der BEWAG von dem
bisherigen Anteilsinhaber, dem Land Berlin, zu erwerben. PE und VIAG via Bayernwerk
sind bereits jeweils mit Anteilen in Höhe von 10 % des Kapitals, die 14,1 % der
Stimmrechte präsentieren, an BEWAG beteiligt. Es ist vorgesehen, daß VIAG und PE
jeweils 15 % und Southern 20,8 % der Anteile des Landes Berlin an BEWAG erwerben
sollen. Southern wird zudem zur Erlangung einer gleich hohen Kapitalbeteiligung 4,2 %
BEWAG Anteile auf dem freien Markt hinzuerwerben. Nach Abschluß der Übertragung
der Aktien werden Southern, VIAG/Bayernwerk und PE jeweils 25 % des Kapitals und
27,05 % der Stimmrechte an der BEWAG halten.

III. ZUSAMMENSCHLUß

9. Das Vorhaben stellt einen Zusammenschluß im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchst. b der
Fusionskontrollverordnung dar. Southern, VIAG und PE erwerben die gemeinsame
Kontrolle an BEWAG. Dies ergibt sich aus den Regelungen der Heads of Agreement for a
Shareholders� Agreement vom 4. Juni 1997 (Konsortialvertrag). Southern, VIAG und PE
werden durch ihre Aufsichtsratsmitglieder oder Vertreter in einer Konsortialversammlung
repräsentiert, die eine einheitliche Stimmabgabe der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat
und der Hauptversammlung der BEWAG sicherstellen soll. Einstimmigkeit für
Entscheidungen der Konsortialversammlung ist u.a. erforderlich für die Einführung neuer
Geschäftsbereiche, Gemeinschaftsunternehmen jeder Art mit Wettbewerbern oder
potentiellen Wettbewerbern der BEWAG, Investitionen/Veräußerungen über 20 Mio. DM,
jährlicher Fünfjahreswirtschaftsplan von BEWAG und dessen Änderungen. Zwar sieht der
Konsortialvertrag einige Sonderrechte für Southern vor. Southern hat danach während der
ersten 5 Jahre das Recht, das 10. Aufsichtsratsmitglied zu ernennen, den
Aufsichtsratsvorsitzenden für die ersten 7 1/2 Jahre zu benennen sowie dauerhaft ein
fünftes Vorstandsmitglied zu benennen, das insbesondere für Risk Management,
Marketing und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder zuständig sein soll. Diese
Sonderrechte ändern jedoch nichts an der gemeinsamen Kontrolle von BEWAG durch
Southern, VIAG und PE.

IV. GEMEINSCHAFTSWEITE BEDEUTUNG

10. Der weltweite Gesamtumsatz des Southern-Konzerns (8,339,103,1 Mio. ECU), der VIAG
(22,328.1 Mio. ECU) und der VEBA (38,324.4 Mio. ECU) beträgt mehr als 5 Milliarden
ECU. Der Southern-Konzern (1,055,470.5 Mio. ECU), VIAG (17,445.3 Mio. ECU) und
VEBA (31,566.1 Mio. ECU) erzielen jeweils einen gemeinschaftsweiten Umsatz von mehr
als 250 Millionen ECU. Lediglich VEBA hat im letzten Geschäftsjahr mehr als zwei
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Drittel ihres gemeinschaftsweiten Umsatzes in Deutschland erzielt. Der
Zusammenschluß hat daher gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne des Artikels 1 Absatz
2 der Fusionskontrollverordnung.

V. VORAUSSETZUNGEN DER VERWEISUNG NACH ARTIKEL 9

11. Die Kommission kann einen angemeldeten Zusammenschluß durch Entscheidung an die
zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats verweisen, wenn die Gefahr besteht,
daß durch den Zusammenschluß auf einem gesonderten Markt in diesem Mitgliedstaat
eine beherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird.

A. Relevanter Produktmarkt

12. Der deutsche Stromsektor ist durch die vertikale Gliederung in überregionale
Verbundunternehmen, regionale Stromversorgungsunternehmen und Stadtwerke geprägt.
Vor diesem Hintergrund der Stromverteilung in Deutschland ist jede Verteilungsstufe als
eigener sachlich relevanter Markt anzusehen. Die Parteien tragen weiterhin vor, daß als
weiterer Markt der diesen Märkten vorgelagerte Markt des Stromhandels zu
berücksichtigen sei.

13. PE ist durch die beherrschten Unternehmen OSE und MEVAG auf den Märkten der
Stromletztversorgung (Tarif- und Industriekunden) sowie der Versorgung von Stadtwerken
tätig. BEWAG ist in Berlin auf dem Markt der Versorgung von Letztabnehmern (Tarif-
und Industriekunden) tätig.

B. Geographisch relevanter Markt

14. Nach Auffassung des Bundeskartellamtes sind die durch den Zusammenschluß unmittelbar
betroffenen Märkte die jeweiligen Versorgungsgebiete von MEVAG, OSE und BEWAG.

15. Die Märkte für die Erzeugung und Verteilung von Strom sind aufgrund bestehender
Leitungsmonopole, Exklusivliefer- und Demarkationsverträge sowie den auf das jeweilige
Versorgungsgebiet bezogenen Investitionen traditionell räumlich auf die jeweiligen
Tätigkeitsgebiete der Lieferanten begrenzt(2). Gleiches gilt für die Weiterverteilungsmärkte.
Mit der Umsetzung der Elektrizitätsrichtlinie3 werden Beschränkungen aus Demarkations-
und Konzessionsverträgen jedoch zu beseitigen sein. Auf der Letztverteilerstufe stellt jedes
einem Energieversorgungsunternehmen zugeordnete Versorgungsgebiet einen gesonderten
räumlichen Markt dar. Die geographisch relevanten Märkte, auf denen MEVAG, OSE und
BEWAG tätig sind, sind jeweils auf das Gebiet ihres Versorgungsgebietes begrenzt. Der
geographisch relevante Markt ist für alle betroffenen Produktmärkte ein regional oder lokal
abgegrenzter Teil Deutschlands, der alle Merkmale eines gesonderten Marktes im Sinne
von Artikel 9 Abs. 7 aufweist.

C. Wettbewerbliche Beurteilung

16. MEVAG, OSE sind in ihren Versorgungsgebieten bei der Stromletztversorgung und bei
der Belieferung von Stadtwerken marktbeherrschend; BEWAG ist in ihrem

                                                
(2) Vgl. Fall I IV/M. 808 Bayernwerk/Isarwerke Rn. 12.
3 Richtlinie 96/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember
1996 betreffend gemeinsame Vorschriften über den Elektrizitätsbinnenmarkt, ABl. Nr. L 27
vom 30.1.1997, S. 20
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Versorgungsgebiet bei der Stromletztversorgung marktbeherrschend.
MEVAG, OSE und BEWAG sind in ihren Versorgungsgebieten für nachfragende
Stromletztverbraucher jeweils die einzigen Anbieter. Sie sind Eigentümer der zur
Flächenversorgung geeigneten Stromverteilungsanlagen. Weiterhin geben die mit den
jeweiligen Gebietskörperschaften abgeschlossenen Konzessionsverträge ihnen das
ausschließliche Recht zur Benutzung öffentlicher Wege und Grundstücke für den Bau von
Stromleitungen.

17. MEVAG und OSE sind zudem in ihren Versorgungsgebieten bei der Belieferung von
Stadtwerken die einzigen Anbieter. Nur sie verfügen über ein zur Versorgung von
Stadtwerken geeignetes Leitungsnetz.

18. Der Umstand, daß MEVAG, OSE und BEWAG auf den jeweiligen betroffenen Märkten
marktbeherrschende Stellungen einnehmen, wird auch von den Parteien nicht in Abrede
gestellt. Die Parteien sind jedoch der Auffassung, daß durch den Zusammenschluß eine
Verstärkung nicht stattfinde. Sie machen geltend, daß aufgrund der bestehenden
Konzessionsverträge weder aktueller noch potentieller Wettbewerb möglich sei. Auch die
im Rahmen der Energierechtsnovelle zu erwartende Liberalisierung der Stromwirtschaft
werde wegen der derzeit geplanten Einführung einer Schutzklausel für die Verstromung
ostdeutscher Braunkohle in den neuen Bundesländern zu keiner wesentlichen Änderung
der Wettbewerbsmöglichkeiten führen.

19. Das Bundeskartellamt ist der Auffassung, daß die jeweiligen marktbeherrschenden
Stellungen von MEVAG, OSE und BEWAG als Folge des Anteilserwerbs der dem
Käuferkonsortium angehörenden PE verstärkt werden.

20. Dazu führt das Bundeskartellamt aus, daß zwischen BEWAG und MEVAG/OSE ein
potentielles sowie auch aktuelles Wettbewerbsverhältnis bestünde. BEWAG sei ein
potentieller Wettbewerber von MEVAG und OSE bei der Erlangung von Konzessionen
zur flächendeckenden Stromletztversorgung im Berliner Umland nach Ablauf der
jeweiligen zur Zeit laufenden Vertragsbeziehungen. Ein aktuelles Wettbewerbsverhältnis
bestehe um industrielle Großkunden, die an der äußeren Stadtgrenze von Berlin gelegen
seien und ohne Inanspruchnahme von öffentlichen Wegerechten beliefert werden könnten.
Zudem komme BEWAG als alternativer Lieferant in erster Linie für in der Nähe Berlins
gelegene Stadtwerke in Betracht, die bislang von MEVAG und OSE versorgt würden.

21. MEVAG und OSE ihrerseits seien als in dem an das BEWAG Versorgungsgebiet
angrenzende Gebiet tätige Gebietsversorger auch potentielle Wettbewerber der BEWAG.
Sie seien zudem aktuelle Wettbewerber um den Abschluß von Lieferverträgen mit
industriellen Stromkunden, die am inneren Stadtrand von Berlin gelegen seien und ohne
Inanspruchnahme von öffentlichen Wegerechten versorgt werden könnten. Nach
Beendigung des zwischen dem Land Berlin und der BEWAG geschlossenen
Konzessionsvertrages kämen OSE und MEVAG auch als Wettbewerber zur
flächendeckenden Versorgung in Belin in Frage.

22. Nach Übernahme der gemeinsamen Kontrolle des Käuferkonsortiums an BEWAG könne
PE aufgrund ihres mitbeherrschenden Einflusses verhindern, daß BEWAG in den
Versorgungsgebieten von MEVAG und OSE tätig werde. Als Mehrheitsgesellschafterin
der MEVAG und als die OSE mitbeherrschendes Unternehmen könne PE auch MEVAG
und OSE daran hindern, Wettbewerb in Richtung BEWAG zu entfalten. Dadurch würden
die marktbeherrschenden Stellungen von MEVAG, OSE und BEWAG verstärkt.
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23. Nach dem gegenwärtigen Stand des Verfahrens und auf der Grundlage der von ihr
durchgeführten Ermittlungen ist die Kommission zu der Auffassung gelangt, daß, wie vom
Bundeskartellamt dargelegt, im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 die Gefahr besteht, daß der
Zusammenschluß zu einer Verstärkung der marktbeherrschenden Stellungen von MEVAG,
OSE und BEWAG auf den Märkten für die Versorgung von Letztabnehmern und für die
Versorgung von Stadtwerken führt.

VI. VERWEISUNG

24. Aus dem obigen folgt, daß die Bedingungen für die Verweisung gemäß Artikel 9 Absatz 3
(b) der Fusionskontrollverordnung für die betroffenen Märkte der Stromletztversorgung
und der Versorgung von Stadtwerken erfüllt sind. Es ist gemäß Artikel 9 Absatz 3 in das
Ermessen der Kommission gestellt, den Fall zu verweisen oder selbst zu behandeln. Es
entspricht der bisherigen Entscheidungspraxis der Kommission Zusammenschlüsse, die
lediglich einen regionalen oder lokalen Markt betreffen, zur Entscheidung an die nationale
Kartellbehörde zu verweisen4. Die vom Bundeskartellamt vorgetragenen
Wettbewerbsprobleme beziehen sich lediglich auf regionale oder lokale Märkte.

25. Die Parteien haben die Bedeutung der Beteiligung von Southern als eines ausländischen
Investors an der BEWAG hervorgehoben. Southern sei ein der Liberalisierung der
Elektrizitätsmärkte gegenüber aufgeschlossenes und die eröffneten Möglichkeiten
wahrnehmendes Unternehmen. Die Beteiligung eines Unternehmens wie Southern, das
bereits über Erfahrungen in einem liberalisierten Markt verfüge, werde die Bereitschaft von
BEWAG zu wettbewerbsorientiertem Verhalten steigern und könne das zukünftige
Wettbewerbsverhalten maßgeblich beeinflussen. Southern verfüge über große Erfahrungen
im Marketing und im Handel mit Elektrizität. Da BEWAG an das 380 KV
Hochspannungsnetz angeschlossen sei, gewinne Southern dadurch Zugang zum
europäischen Stromverbundnetz. Die Kommission erkennt an, daß durch den Markteintritt
von Southern ein positiver Einfluß im Sinne eines wettbewerbsorientierten Verhaltens
ausgeübt werden kann und begrüßt den Eintritt eines Unternehmens in den deutschen
Markt, das über eine ausgeprägte Wettbewerbskultur verfügt. Southern ist nicht in die
Strukturen der deutschen Elektrizitätsversorgung eingebunden und braucht hinsichtlich
seines Wettbewerbsverhaltens auch keine Rücksicht auf andere Versorgungsgebiete zu
nehmen. Die Kommission ist jedoch der Auffassung, daß mögliche wettbewerblich
positive Auswirkungen, die sich aus der Beteiligung von Southern an BEWAG ergeben,
auch von der zuständigen deutschen Behörde berücksichtigt werden.

26. Die Parteien haben im Rahmen der mit der Kommission vor dem Hintergrund der
Bedenken des Bundeskartellamtes geführten Gespräche Zusagen in Aussicht gestellt, die
die Öffnung der Netze von MEVAG und OSE und in einer ferneren Zukunft auch der
Netze von BEWAG zum Gegenstand haben. Die Kommission begrüßt diese Entwicklung,
da damit neue Wettbewerbselemente zunächst in die Region um Berlin gebracht werden.
Die Durchleitung kann ein geeignetes Mittel zur Schaffung von mehr Wettbewerb bei der
Versorgung insbesonderer großer Industriekunden und von Stadtwerken sein, da die
Abnehmer von Elektrizität sich dadurch neue Versorgungsmöglichkeiten erschließen
können.

27. Die Kommission ist jedoch der Auffassung, daß die konkrete Prüfung, ob und inwieweit
die in Aussicht gestellte Öffnung der Netze von zunächst MEVAG und OSE geeignet ist,
die wettbewerblichen Nachteile des Zusammenschlusses im Gebiet Berlin/Brandenburg zu

                                                
(4) Fall IV/M 713 RWE Thyssengas, Fall IV/M. 808 Bayernwerk/Isarwerke
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beseitigen, von der zuständigen deutschen Behörde vorgenommen werden kann und soll.
Die durch den beabsichtigten Zusammenschluß aufgrund der Darlegungen des
Bundeskartellamtes drohenden wettbewerblichen Nachteile und die diese möglicherweise
kompensierenden wettbewerblichen Vorteile, die sich aus den in Aussicht gestellten
Zusagen ergeben könnten, bedürfen einer näheren Prüfung und abschließenden Bewertung.
Nach deutschem Fusionskontrollrecht ist gemäß § 24 Absatz 1 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen eine Abwägung der durch den Zusammenschluß eintretenden
Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen mit den Nachteilen der Marktbeherrschung
möglich.

28. Die Kommission hält es daher für angebracht, diesen Fall an die zuständige Behörde der
Bundesrepublik Deutschlands zu verweisen, damit die Wettbewerbsregeln dieses
Mitgliedsstaates angewendet werden. Die Kommission ist der Auffassung und erwartet,
daß das Bundeskartellamt die zu erwartenden günstigen wettbewerblichen Auswirkungen
des Eintritts von Southern entsprechend berücksichtigt wird. Auch wird der neuen
wettbewerblichen Struktur nach der Umsetzung der Elektrizitätsrichtlinie Rechnung zu
tragen sein.

hat folgende Entscheidung erlassen:

Artikel 1

Der angemeldete Erwerb der gemeinsamen Kontrolle der BEWAG durch PE, VIAG und
Southern wird hiermit an die zuständige Behörde der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick
auf die Märkte der Stromletztversorgung (Tarif- und Industriekunden) und der Versorgung von
Stadtwerken im Versorgungsgebiet von OSE und MEVAG sowie auf den Markt der
Stromletztversorgung im Versorgungsgebiet der BEWAG  gemäß Artikel 9 der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 des Rates verwiesen.

Artikel 2

Diese Entscheidung richtet sich an die Bundesrepublik Deutschland.

Brüssel, den 25-07-1997
Für die Kommission
Karel VAN MIERT

Mitglied der Kommission


